
Der Fußboden prägt durch 
Farbe und Struktur die 
Ausstrahlung der gesamt-

en Wohnung. Welcher Belag je-
doch gesund, bezahlbar und schick 
ist, sollte gut überlegt sein. 

Welche Bodenbeläge werden an-
geboten? 
Das aus nachwachsenden Roh-
stoffen hergestellte Linoleum ist 
wieder beliebt, weil es antista-
tisch, antibakteriell und farbbe-
ständig ist. Beim Laminat lassen 
sich Gehgeräusche inzwischen 
durch eine Dämmunterlage ab-
mildern. Kostspieliger ist Massiv-
parkett aus Hartholz, dem höchs-
tens Pfennigabsätze und Tierkral-
len zusetzen. Unempfindlicher 
sind dagegen Teppichböden. Ihr 
rutschfester Flor federt Bewe-
gungen ab und schluckt bis zu 90 
Prozent des Trittschalls. Robuste 
Sisal- und Kokosteppiche eignen 
sich gut für Flure und Eingangs-
bereiche. Kork ist erschwinglich, 
warm, nachgiebig und hygienisch, 
weshalb er überall eingesetzt wer-
den kann. Zu schade nur für Kü-
che und Bad sind Fliesen, die in 
Kombination mit Mosaik Räumen 
zum Beispiel ein mediterranes 
Flair verleihen.

Welcher Bodenbelag eignet sich am 
besten für Allergiker? 
Hausstauballergiker und Asthma-
tiker sollten hohe Feinstaubkon-

zentrationen meiden. Studien 
ergaben, dass die Feinstaubbelas-
tung bei glatten Böden doppelt so 
hoch ist wie bei Teppichen. Anja 
Schwalfenberg vom Deutschen 
Allergie- und Asthmabund DAAB 
erklärt: „Die Wahl des Fußboden-
belags hängt von den Reinigungs-
gewohnheiten ab. Wenn ich als 
Allergiker jeden zweiten Tag 
durchwische, ist ein glatter Boden 
okay. Wer das nicht schafft, der ist 
mit einem kurzflorigen Teppich, 
der Staub elektrostatisch bindet, 
besser beraten. Bei glatten Böden 
wird der Staub bei jedem Schritt 
aufgewirbelt.“

Kann man mit dem richtigen Fuß-
boden Energie sparen?
Mit Teppichböden lassen sich 
mehr als zehn Prozent der Heiz-
kosten sparen, so die Europäische 
Teppich-Gemeinschaft. Teppich 
isoliert die warme Raumluft von 
dem kalten Untergrund. Die klei-
nen Luftkammern zwischen den 
Teppichfasern wirken wie Wär-
mespeicher. In Verbindung mit 
einer Fußbodenheizung wird 
ohne große Energieverluste die 
Wärme an die Raumluft weiter-
geleitet. 

Dürfen Mieter bei Nichtgefallen den 
Fußboden austauschen? 
„Der Mieter darf ohne Genehmi-
gung nur eingeschränkt Ände-
rungen an der Mietsache vorneh-

men“, sagt Petra Schulte vom 
Mieterschutzverein Frankfurt. 
„Wenn der Mieter etwa auf dem 
Teppichboden Parkett verlegt, 
liegt keine gravierende Änderung 
vor“, so Schulte. „Wird der vor-
handene Bodenbelag entfernt, ist 
eine Genehmigung erforderlich.“ 
Bevor Mieter Geld investieren, 
sollten sie sich absichern, dass sie 
nach ihrem Auszug nicht den ur-
sprünglichen Zustand wieder 
herstellen müssen, rät Schulte. 
„Das ist nämlich ohne Vereinba-
rung die Rechtsfolge bei einem 
Auszug und kann teuer werden.“ 

Muss der Mieter beim Auszug den 
Fußboden erneuern, wenn dieser 
unansehnlich geworden ist? 
„Die normalen Abnutzungsspuren 
wie Druckstellen oder Farbverän-
derungen durch Lichteinfall sind 
mit der Miete abgegolten“, sagt 
Petra Schulte vom Mieterschutz-
verein. „Schadenersatz kann vom 
Mieter nur verlangt werden, wenn 
dieser Schäden durch übermäßi-
gen oder fehlerhaften Gebrauch 
verursacht hat. Der Mieter kann 
bei den Kosten einer Erneuerung 
aber einen Abzug Neu für Alt ver-
langen, je nach bereits abgelaufe-
ner Lebensdauer des Gegen-
stands.“ Übrigens muss der Mieter 
nur dann beim Ende eines Miet-
verhältnisses den Teppichboden 
reinigen, wenn das im Vertrag 
vereinbart ist. � Nicole Brevoord

Mietrecht

Anspruch auf 
eine Schüssel

Familie K. zieht in eine neue 
Wohnung ein. Es handelt sich 

um einen Erstbezug im Neubau. 
Bei Abschluss des Mietvertrages 
wird die Familie darüber in Kennt-
nis gesetzt, dass das Haus an das 
Breitbandkabelnetz der Deutschen 
Telekom angeschlossen ist und die 
Kosten dafür Bestandteil der Be-
triebskostenabrechnung sind. Nach 
ihrem Einzug stellt die Familie fest, 
dass im Rahmen des Kabelan-
schlusses kaum Sender in ihrer 
Muttersprache ausgestrahlt wer-
den. Die Familie möchte daraufhin 
wissen, ob sie sich eine Parabolan-
tenne zum Empfang der gewünsch-
ten Sender installieren darf.

Der Bundesgerichtshof hat ent-
schieden, dass Mieter mit Migrati-
onshintergrund keinen Anspruch 
auf die Genehmigung einer eigenen 
Satellitenschüssel haben, wenn sie 
im Haus über den Kabelanschluss 
fünf Sender in ihrer Muttersprache 
empfangen können. Das Bundes-
verfassungsgericht ging noch wei-
ter. Es hat festgestellt, dass dem 
Mieter zugemutet werden kann, 
sich einen Digitaldecoder anzu-
schaffen und die Kosten von rund 
acht Euro pro Monat für spezielle 
digitale Kabelprogramme selbst zu 
tragen. Allein die Tatsache, dass 
über Satellit eine noch größere An-
zahl von Programmen frei empfan-
den werden kann, rechtfertigt noch 
nicht, dass der Mieter den Anspruch 
hat, eine Parabolantenne zu instal-
lieren.

Es ist zu prüfen, ob über das kos-
tenpflichtige digitale Kabelpro-
gramm entsprechende Sender 
empfangen werden können. Zu-
sätzlich muss überprüft werden, 
ob durch den Ausbau des digitalen 
terrestrischen Fernsehens DVB-T 
nicht auch die gewünschten Sender 
empfangen werden können. Erst 
wenn feststeht, dass keine dieser 
Möglichkeiten funktioniert, besteht 
ein Anspruch auf die Installation 
einer Satellitenanlage. � Gert Reeh
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Auf dem 
Boden bleiben
Warm, kühl, nachgiebig, farbbeständig: 
Moderne Fußböden können viel. 
Sogar für Allergiker gibt es  inzwischen 
unbedenkliche Bodenbeläge 

Anbieter
Tretford
Teppiche aus Ziegenhaar
www.tretford.de

Oschwald
Teppiche aus Naturfasern
www.oschwaldkirch.de

Internet
Zentralverband Parkett- und 
Fußbodentechnik
www.zv-parkett.de 

Deutscher Kork-Verband
www.kork.de

Deutscher Allergie- und Asth-
mabund DAAB
www.daab.de

Buchtipps
Parkett Magazin – Fachzeit-
schrift für Parkett, Holz- und 
Laminatbodenbeläge
www.magazinparkett.de

Böden verlegen: Parkett – 
Fliesen – Teppichböden  
Moewig (2007),  
160 Seiten, 10 Euro

Service

Kork, PVC, Ziegenhaar, Schiffs-
dielen, Fliesen: Hier ist für 
jeden blanken Fuß der passende 
Boden dabei. Die entscheidende 
Frage ist dabei: Natur oder 
Kunststoff.
FEB, Tretford, parkettmanufaktur, via

Kork
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